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Antrag auf Desinfektionsbeihilfe 
infolge _______________________________________________________ (bitte Tierseuche eintragen) 
 
Der Antrag ist im laufenden Haushaltsjahr einzureichen, spätestens aber bis 30. Juni des Folgejahres! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tierbestand zum Zeitpunkt des Schadens: 

 Anzahl   Anzahl 

Pferde   Geflügel  

bis 148 cm Stockmaß   Junghennen bis 18. Lebenswoche  

ab 148 cm Stockmaß   (einschl. Hähne und Küken)  
   Legehennen ab 18. Lebenswoche 

(einschl. Hähne) 
 

Rinder   Legehennen-Eltern- und Großelterntiere  
bis 6 Monate   (einschl. Hähne), einschl. Rassegeflügel  

über 6 Monate bis 2 Jahre   Masthähnchen (einschl. Bruderhähne und Küken)  

über 2 Jahre   Masthähnchen-Eltern- und Großelterntiere  
   (einschl. Küken), einschl. Rassegeflügel  

Schweine   Puten (einschl. Küken)   
bis 30 kg (ab Geburt)   Puten-Eltern- und Großelterntiere   

Zucht- und Mastschweine über 30 kg     (einschl. Küken), einschl. Rassegeflügel  

Zuchtsauen (nach erster Belegung)   Enten (einschl. Küken)  

   Enten-Eltern- und Großelterntiere   

Schafe   (einschl. Küken), einschl. Rassegeflügel  

bis einschl. 9 Monate   Gänse (einschl. Küken)  

10 bis einschl. 18 Monate   Gänse-Eltern- und Großelterntiere  

ab 19 Monate   (einschl. Küken), einschl. Rassegeflügel  
   Küken in Brütereien  

Ziegen   Elterntierküken in Brütereien, einschl. Rassegeflügel  

bis einschl. 9 Monate     

10 bis einschl. 18 Monate   Fische (Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe, Hobbynutzfischhalter)  

ab 19 Monate   Teichwirtschaften (außer Salmoniden)  
   Teichnutzfläche (außer Salmoniden)-Angabe in Hektar  

Bienenvölker   Salmonidenbetriebe, Kreislaufanlagen und andere  
 
 

  Aquakulturanlagen 
Speisefische (einschl. Krebstiere) in kg 

 

   Satzfische (einschl. Krebstiere) in Stk.  

   Brutfische (einschl. Krebstiere) in Stk.  

   Kreislaufanlage für Clarias in kg  

     

Antragstellender Tierhalter 
 
Registriernummer: 
 
TSK-Nummer: 
 

Name, Vorname, Firma:  

Straße, Hausnummer:  

PLZ, Ort:  

 
 
IBAN:   
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Entsprechend geltender Beihilfesatzung für den Agrarsektor i. V. m. den näheren Beschlüssen des Verwaltungsrates 
zur Beihilfesatzung der Sächsischen Tierseuchenkasse für den Agrarsektor beantrage ich Beihilfe für Schäden nach 
amtlich angeordneten Maßnahmen – Desinfektionsbeihilfe 
 
in Höhe von insgesamt __________________________________ €  
 
Eine Kopie der Rechnung über die durchgeführten Maßnahmen (durch den Dienstleister) bzw. eingesetzter 
Desinfektionsmittel (Durchführung durch den Tierhalter) liegt diesem Antrag bei.  
 
   
Wir haben/Ich habe die beantragte Leistung gegenüber Dritten geltend gemacht oder beabsichtigen/e das zu tun 
(z.B. bei einer privaten/betrieblichen Versicherung, einem Verkäufer, Handelspartner, Privatperson, Behörde usw.)  

 
   Nein   Ja, gegen___________________________________________________________ 

 
 

□ Bei meinem Unternehmen handelt es sich um ein KMU1 (Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen) 
 - Ich erkläre, dass ich vorsteuerabzugsberechtigt bin:  ⃝ ja                  ⃝ nein 

 

□ Bei meinem Unternehmen handelt es sich um ein großes Unternehmen2  

 - Ich erkläre, dass ich vorsteuerabzugsberechtigt bin:  ⃝ ja            ⃝ nein 
 

□ Bei meiner Tierhaltung handelt es sich um eine reine Hobbytierhaltung3 
 
Ich bestätige, dass mein Unternehmen kein Unternehmen in Schwierigkeiten (im Sinne von RN 33 Nr. 63 der 
Rahmenregelung der EU für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten (2022/C 485/01) 
bzw. im Sinne der Leitlinien der Gemeinschaft für staatl. Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung nichtfinanzieller 
Unternehmen in Schwierigkeiten (2014/C 249/01)) ist und ich bestätige, dass falls eine Rückforderungsanordnung 

(aufgrund eines früheren Beschlusses der EU zur Feststellung der Unzulässigkeit einer Beihilfe und Ihrer Unvereinbarkeit 
mit dem Binnenmarkt) gegenüber meinem Unternehmen besteht, mein Unternehmen dieser nachgekommen ist.   
 
Ich versichere wahrheitsgemäße Angaben gemacht zu haben. 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum           Unterschrift Tierhalter  

 

Datenschutz 

Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zur Beihilfegewährung gemäß § 26 Sächsisches Ausführungsgesetz zum 
Tiergesundheitsgesetz und den entsprechenden Satzungen der Sächsischen Tierseuchenkasse. Ihre Daten werden nach der 
Verarbeitung bei der Sächsischen Tierseuchenkasse so lange gespeichert, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Personenbezogene Daten werden bis zur Aufgabe 
der Tierhaltung aufbewahrt, danach längstens 10 Jahre. Sie haben, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, ein 
Recht auf Auskunft, Berichtigung und Löschung oder Einschränkung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit. Weitere 
Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. (https://www.tsk-sachsen.de/index.php/datenschutz) 

                                                           
1  KMU sind Unternehmen, die die Kriterien in Anhang I der Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission erfüllen ( Unternehmen, die weniger als 250 Personen 

beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR erzielen beziehungsweise deren Jahresbilanzsumme sich auf höchstens 43 Mio. 
EUR beläuft.). 

2  Große Unternehmen gemäß Randnummer 33 Punkt 36 der Rahmenregelung für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten 
(2022/C 485/01) sind Unternehmen, die die Voraussetzungen des Anhangs I der Verordnung (EU) 2022/2472 der Kommission nicht erfüllen. 

3  Hobbytierhalter sind Tierhalter, welche nicht als Unternehmen eingestuft werden! Nach der Definition gilt als Unternehmen „jede Einheit, unabhängig von ihrer 
Rechtsform, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt. Selbstständige, Familienbetriebe, Personengesellschaften und Vereinigungen, die regelmäßig einer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, werden als Unternehmen angesehen. Der bestimmende Faktor ist die wirtschaftliche Tätigkeit, nicht die Rechtsform. 

 

     
     

https://www.tsk-sachsen.de/index.php/datenschutz
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II. Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(Name und Anschrift des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes) 

 
       
 
 
1. Seuchenfeststellung durch das Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt   am   ___________________ 

 
 

2. Vorliegen eines Entschädigungsfalls nach  §§ 15 – 22 Tiergesundheitsgesetzes    ja    nein  
 
 
3. Amtliche Bestands-/Teilbestandsräumung erfolgte am  ______________________________________________ 

 
 

4. Amtlich angewiesene Abnahme  der erfolgreichen Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen am ____________ 
                 

 

Bemerkungen____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________      
Ort, Datum                                                                                  Unterschrift des Amtstierarztes und Dienstsiegel  
            (im Vertretungsfall mit Angabe der Funktion) 
         


